
Beilage zum schweizerischen Republikaner

Objekttyp: Appendix

Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 1 (1798)

PDF erstellt am: 11.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



n. I.

Beilage zum schweizerischen Republikaner.

Entwurf eines Reglements für die beyden Räthe der

einen und unthcilbaren helvetischen Republik.

Erster Abschnitt.
Versammlnngs-Sääle.

i. Die VersamniliingSzimincr beyder Räche seilen so

tingen'chtet sey», daß jedes Mitglied derselben eine» beguc-
wen Sitz darum finde, ren dem es die Berathschlagn!,gen mit
«»hören könne.

-. Fiir den Präsidenten soll ein erhöheter Stuhl mit einem
davor stehenden Pulte, eingerichtet werden. Er soll den Sitzen
der Räthe so viel möglich gegenüber stehen-

z. Unmittelbar vor dem Präsidenten-Stuhl soll ein ge-
täumiger Schreib-Tisch für das Bureau hingestellt werden-

4- An einer schicklichen Scelle des VcrsammlunzSsaaleS
soll eine Tribüne für die Redner errichtet werden-

Den PelitionärS >md denjenigen, die von den» Ratke
por'oeschieden werden, sollen in dem VersaminlungSzimmer die
Schranken angewiesen seyn, um ihre Vorträge von da auS an
die Versammlung z» machen.

«. Fur die Zuhörer sollen Gallerien gebaut, oder ihnen
sonst ein abgesonderter Raum zum Auftnthalt angewiesen werden.

Zweyter Abschnitt.
Saal - Jnspectoren-

§. i- Jeder der beyden Räthe soll alle drey Monath eine
kommission von fünf Saal-Jnspectoren niedersetzen.

Diese wache» jeder einzeln für fich üocr die Erhaltung
der Ordnung am Versammlungsorte-

z. Sie richte» den Repräsentanten ihres Raths allemal
den ersten Tag im Monat ihre Indemnitäten für den verflos-
scue» Monat auS.

4. Sie haben die Aussicht und den Oberbefehl über die
Wache des Raths.

4. Ihnen steht gemeinschaftlich die Verwendung der zu den
Ausgaben, für die Unterhaltung des Sn-iingSortcS und der
Adwärter ihres Raths, angewiesenen Summen zu-

s. Sie richten die kleiner» Polizevveraehcn, die von Zu-
Hörern im Versammlnngssaale, oder im Bezirk des SitzungS-
errs begangen werden.

Dritter Abschnitt.
Polizcy der Zuhörer.

5. 1. Ein VersammlungS-Wärtcr soll die Zuhörer bey dem
Eintritt«: in den VersammlnngSseal zählen und nleniaiid mehr
den Eintritt gestalten, so bald die Anzahl derselben,. derjeni-
gen der Mitgckeder des RaryS gleich ist- S. Coirstiturion,
Tit Z- § 4->

' - -

». Die Zuhörer sollen sich ans ihre» Sitzen still verhalten.
z. Sie Don sich alles Schwatzens, aller Aeusserungen von

Beyfall oder Mißbilligung üver die Debatten, und aller Hau-
del unter sich cuthalte».

4- Cs ist ihnen verbotten, sich in denjenigen Theil des
Saale zu begebe», wo die Repräsentanten ihre Sitze haben

Den Saal - Jnspectoren kommt die Poliiep über die
Zuhörer zu.

e>. Sie haben das Recht, Zuhörer die gegen die obige
Verordnung fehle» durch die Versammluugswärter aus dem
Veriammiuiigshauft führen zu lassen.

7. Bey schwererer» Vergehen sollen sie dieselben durch die

Versammiungswärter festnehmen, und der Wache übergebe»
lassen.

8- Die Saal-Inspektoren können wegen kleinen Vergehe»
den Zuhörern bis aus vier Tage Arrest, und bis auf vier und
zwanzig Stunden Gefängnißstraft zuerkennen.

Vierter Abschnitt.
Präsident,

s. 1. Jeder Rath wählt alle 14 Tage einen Präsidenten
durch das absolute geheime Mehr.

2. Der Präsident wacht über die Erhaltung der Ordnung
in der Versammlung selbst.

z. Er hält über die Beobachtung der für den Rath fest-
gesetzten Reglemcnte.

4- Er ertheilt den Repräsentanten, die in der Versamm- -
lnng reden wollen, das Wort.

5. Er zeigt dem Rath die Geschäfte an, worüber, er Rap-
pone anhören, oder berathschlagen soll.

6. Er hält mit dem Bureau das Verzeichniß der Tages-
ordniing-

7. Er trägt die Fragen vor, über die der Rath abstint-
men soll.

g. Er entscheidet bey innestehenden Stimmen in allen
Fällen, wo er selbst nickst mitstiminr.

9. Er crösnct dem Rathe die Resultate aller Abstimmungen.
>0. Er führt das Wort im Namen der Versammlung,
m. Er unterschreibt alle Beschlüsse, Dekrete, Publicatio-

neu, Botschaften und Briefe, die im Namen des Raths dein
er vorficht, oder beyder Räthe zugleich, abgefaßt werden.

I-. Er eröfnet alle an den Rath gerichtete Briefe,
iz. Er kann zu keiner Commission vorgeschlagen werden-

14. I» seiner Abwesenheit verteiltet der zuletzt abgegan-
gêne Präsident seine Stellt.

>5- Der ausiretendc Präsident, kann wahrend einem Zeit-
räum von rc> Wochen nicht wieder dazn gewählt werden.

Fünfter Abschnitt.
Bureau.

§. 7. Jeder Rath wählt durch geheimes absolutes Stim-
merimehr aus seinem Mittel zwey Secrelärs-

2. Diese bleiben vier Wochen bey ihren Stellen-
z- Alle vierzehn Tage wird einer derselben frisch erwählt.
4. Diese SecretärS haben die Aufsicht über die Protokolle

und alle schriftliche Redactionen, die dem Bnrean obliegen.
s. Dcese Secrelärs haben allein und ausschlicssend die

Signatur. Sie solle» gemeinschaftlich alle Verhandlungen des
Raths unterzeichnen

à- Die SecretärS sollen in keine Commissionen gewählt
werden.

7 Der auStrelende Secrctär kann vor dem Verlauf von
sechsiehn Wochen nickst wieder dazn erwählt werden.

8. Jedcr der beyden Rathe wähir sich durch absolute und
geheime Climmen-Mehrheit einen Obcrschreiber, der beyder
Sprachen völlig kundig, und kein Glied der Veisainmiung ist.

y. Diesem steht die Aufsicht über die Unrerschrcider !».
Er leitet ihre Arbeiten, durchsieht und vervcssert ihre Minu-
ten und Redactionen, und sorgt für die Uebereinstimmung und
Gleichförmigkeit derselben in beyden Sprachen.
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,v. Unker dem Oberschreiber stehn zwey Unterschreiber,
die beyder Spracht» völlig machtig seyn müssen.

ii. Diese schreibe», der eine in deutscher, der andere in
französischer Sprache, alle Verhandlungen des Raths, alle in
demselben gefallenen Motionen, alle Gegenstände der Berath-
schlagungen, und die darüber gefallenen Meynungen, der Kürze
uaw nieder.
' ,z. Die Verhandlungen der Räthe sollen sogleich nach
Aushebung der Sitzung, unter der Aufsicht des Oderschreibers
in beyden Sprachen von den Unterschreibern ins Reine gebracht,
und in jeder Sprache in ein besonderes dazu bestimmtes Buch
getragen werden, welches das Manual heissen soll

IZ. Diese Redaction wird bey der nächsten Sitzung dem

Rathe vorgelegt, und erst wenn sie von selbigem nutersucht,
gebilliget oder verbessert worden ist", so soll sie unter der Aus-

Mt der SecretärS und des Oberschreibers in das deutsche und

französische Protokoll niedergeschrieben werden.
14. Die SecretärS sollen die Verhandlungen einer j-den

Sitzung sowohl aus dem Manual als auf dem Protokoll uuter-
zeichnen.

1;. Die Manuale werden in dem Secretariat des Raths,
die Protokolle in dem Archive der Republik aufbewahrt, sobald

sie vollgeschrieben sind.
iü. Jeder Rath wählt sich ausser seinem Mittel einen

Dollmetscher (oder 8ecrètnire interprète) der der deutschen und

französischen mächtig seyn muß.

17. Wenn zwey angestellt werden, so muß auch der eine

der italiänischen Sprache mächtig seyn.

18. Diese müssen allen Sitzungen beywohnen, und die in
der eine» Sprache fallenden Meynungen und Verhandlungen

/ mündlich in die andere übersetzen.

iy. Nebst diesem liegt ihm ob, dem Bureau die nöthigen
schriftlichen ueberseyungen von einer Sprache in die anvere

zu machen. ^
zo. Endlich soll einer von ihnen, den die Saal - .mspec-

toren dazu ernennen werden. die Correction uud Aufsicht über

das kiill-rin ollìciel officielle Tageblatt haben.

-1. Der Oberschreiber soll sich neben den beyden Unter-
schreiben! und Dollmetscher noch so viele Schreiber halten,
a!S ibm mr Besorgung der dem Bureau obliegende» Arbeiten,
uud zur Bedienung der Commissionen nöthig sind.

-2. Er soll auch eine» Abwärttr (kuisà äu bureau)

"
Jeder Rath stellt zwey Versammlungs - Wärter (»»»-

5ier5) an, welche sowohl dem Rathe selbst, als den allfälligen
Commissionen desselben abwarten müssen; jie stehen unter dem

Präsidenten, und haben auch die Befehle der Saal - Inspects-

reu anzunehmen, die in das Fach dieser leztcr» einjchlagen.

Sechster Abschnitt.
Verbindung der gesetzgebenden Räthen, unter

sich und mit dem Direktorium.
§. 1. Jeder der beyden Räche und das Direktorium haben

einen eignen Sraarsboten.

- Diese Staatsboten überbringen alle Beschlusse, Gesetze

und Botschaften, die sich die drey cvnstituirten Gewalten ge-

aenseitig zu machen haben.

z. Für jede Botschaft, die einer dieser constituirren Ge-

walten von der andern zugesendet wird, erhält der Staatsbote
einen Empsangscheiu, den er dem Präsidenten, der ihn ab-

geordnet hat, sogleich nach seiner Rückkehr einliefern soll.

Siebenter Abschnitt.
Sitzungen.

§. 1. Alle Sitzungen der gesetzgebenden Räthe sollen offeut-

ljch gehalten werden.

-. Hievon ist jedoch der Fall ausgenommen, wenn sich

die Rä he tu ein allgemeines Commirrc verwandeln
z. Die Staatsboten, dze Versammlungtwärter und die

Zuhörer rrettn ab, sobald der Präsident erklärt, daß der Vor-
schlag eines allgemeinen Committts von dem Rath angenom-
mcu sey-

4. Beyde Räthe versammeln sich ordentlicher Weise täglich
des Morgens im Sommer um acht, im Winter um nenn Uhr.

s. Des Nachmittags wird nur wegen dringender Geschäfte
Versammlung gehalten.

6. Kein Mitglied soll sich für länger als drey Tage ohne

Erlaubniß der Versammlung von derselben entfernen.
7. Hievon sind diejenigen Mitglieder der Commissionen

ausgenommen, die sich mit Ausarbeitung wichtiger Rapporte
beschäftigen

8. Der Rath kann seine Sitzungen nicht ansangen, bis
eins mehr als die Hälfte der ganzen Anzahl der Mitglieder
zugegen ist.

Zu Anfang einer jeden Sitzung sollen die in beiden

Sprache» abgefaßten Redactionen der Verhandlungen der vor»

hergehenden Sitzung verlesen werden.
°. Jedes Mitglied ist berechtiget, Verbesserungen der

Re action zn begehren.
11. Die Versammlung entscheidet, wenn sie wlderspro-

chen werden.
11. Nach der Verlesung der Verhandlungen der vorigen

Sitzung, soll zu der Behandlung der auf der Tagesordnung
stehenden Geschäfte geschritten werden.

Achter Abschnitt.
Von der Tagesordnung.

ß. 1. Es soll eine Tagesordnung in den Gegenstände» dtk

Berarhschlagungen festgestellt werden.
-. Sie soll das Verzeicbniß einer doppelten Reihe ro«

Geschäften enthalten, die wkrklich in Untersuchung liegen. In
die erstere Klasse gehöre» alle Gegenstände von dringender Noth-

wendigkeit: In die letztere hingegen, diejenigen die Aufschub

leiden; die erstere Art von Geschälten soll zuerst auf die

gcsordming gedrachl werden.
z. Auf diese Tagesordnung werden von dem Praiiveme»

mir Hülse des Bureaus auch die gefallenen Motionen in dm

lenige Rangordnung eingesetzt, welche ihnen ihrer Natur na«

zukommen^aull^d^t diese Eintragung der Versammlung

an, die über die dagegen gemachten Rcclamationeu entlcheioci.

5. Die Bcrathschiagung über ein ans der Tagesordnung

stehendes Geschäft kann von oem Rache abgebrochen, oder au<?

ganz auf e-nen andern Tag verschoben werden.
r> Für die Behandlung eines einzelnen Geschäfts können

mehrere Tage .'»gewiesen werden, wenn dasselbe emeu we"

umfasseudeu Gefttzvvrschlag »ach sich zieht, oder eine Reiyc

verschiedenartiger Gegenstände begreift g,
7. Daö Verzeichn^ der Tagesordnung soll in dem aw

samnilungssaale zur Clnsicht der Mitglieder des Raths .mgc

schlagen werde».

Neunter Abschnitt.
Von den Motionen.

Z. Die Tagesordnung soll durch keine ihr f"mde
unterbrochen werden, es sey denn, daß ste von wemgsre

Mitgliedern unterstützr werde «Mo-
2. Wenn jemand die Tagesordnung àr eine s ^

tion begehrt, so fttzl der Präs-dem mr Frage: ^ d,c ^ ^
ilniig erkennt, oder sie Sache in Beralhung ge,ogeu werd



z. Wenn e-nê solche Motion in Berathung gezogen wird/
so soll der Präsid-nt sogleich die Urgenz zur Frage setzen <d. i.
zur Frage seyen/ ob die Sache dringend sey.)

4. Der Rath kaun nur denn über eine solche, ausser der
Tagesordnung angeb-achte Mvrion berathschlagen, wenn die
Urgenz erkennt worden ist.

5 Die Urgenz muß mit zwep Drittheil Stimmen erkennt
werden-

6. Wann die Urgenz zwar nicht erkennt, die Motion aber
auch nicht durch die vorläufige Frage der Tagesordnung ver-
worsen worden ist, so kann jedes Mitglied der Versammlung
begehren: daß sie an eine Commission gewiesen, oder sousten
auf das Vcrzeichuiß der Tagesordnung gebracht werde.

7. Alle Motionen von Wichtigkeit, die nicht Folge, oder
Modification einer vorhergehenden Motion sind, sollen schrjst-
lich auf den Tisch gelegt werden.

Zehnter Abschnitt.
Form der Berathschlag 11 nge».

§. 1 .Niemand soll z» den Berathschlagungen reden, ohne
von dem Präsidenten das Wort begehrt und erhalten zu haben.

2- Der Präsident schreibt die Name» derienigcn der Ord-
nung nach ans, die daS Wort begehren, und giebt ihnen das-
selbe in dieser Folgordnunz.

z. Haben zwey Mitglieder zugleich das Wort begehrt, so

tntscheidet der Präsident wer es zuerst haben solle.

4. Jedes Mitglied, weiches das Wort erhalten und spre-
chen will, muß wahrend seiner Rede vom Sitze aufstehn.

5. Wenn ei» Mitglied über eine Motion oder andern
Gegenstand der Veratyfchlagung die Tagesordnung begehrt,
und von vier Mitgliedern unterstützt wird, so soll die Haupt-
frage bepseits gesetzt, unv die Frage der Tagesordnung vor-
läufig behandelt, und entschiede» werden.

6. Wenn ein Mitglied die Verweisung der Berathschla-
gung auf einen ander» Tag, oder Verlegung begeyrt, und
von vier Mitgliedern unterstützt wird, so soll die Hauptfrage
depseits gesetzt, und die Frage des Aufschubs allein untersucht
und entschieden werden.

7. Jedes Mitglied kann im Fortgang einer Berathschla-
gung begehren, daß dieselbe beschlossen ftp» solle, wird es von
vier Mitgliedern unlerstuyt, so soll die Versammlung die Frage
behandeln und entscheiden: Ob diej Berathschlagung geschloffen,
«der noch weiter sortgesetzt werden solle?

Eilfter Abschnitt.
Form der Ab mehrung.

j. 1. Der Präsident sezt immer zwei entgegengesezte Mei-
nungen mit einander ins Mehr.

2. Sind mehrere Meinungen gefallen, die sich einander
untergeordnet sind, so läßt er zuerst über die allgemeinen Fra-
gen abstimmen, und steigt sittseinvelse zu den sttdordoniiten Mei-
uunge» herunter.

z. Im Falle die Meinungen über eine» Geftzvorschlag
Mischen gänzlicher Verwerfung, theilweiser Verbesserung, und
durchgängiger Annahme getheilt sind, so sezt der Präsident zu-
erst die Frage in's Mcur: Ob man denselben unter Vorve-
halt der Vcrvesse>.iiig annehmen wolle oder nickr?

4 Wenn die Annahme erkennt ist, so wild über die vor-
geschlagenen Verbesserungen von Punkt zu Punkt abgewehrt.

5. Das Stimnlgeden geschieht, im Fall entgegengejezte
Meinungen geäusterr worden, dur» Ausstehn und Sitzenblemen,
und zwar für beide entgegengesezte Fragen, wenn der Verftzch
über die zuerst in's Mepr gesezre Frage, nicht eine unzwcisel-
hafte Mehrheit für dieselbe zeigt.

6. Ist die Probe bei dem Mehr über die zweite Frage
noch zweifelhaft, so werden die Stimmen gezählt.

7. Das Stimmgeben kaun auch durch den Namensaufruf
(Appell Nominal) geschehen.

g. Der Rath muß den Namensaufruf ausdrüklich erkennen.
y. Bey dem Namensaufruf muß jedes Mitglied besonders

seine Stimme eröfnen, welche von den Unterschreibern mitVer«
meldung des Namens des Stimmende» zu Protokoll gebracht
wird.

Zwölfter Abschnitt.
Scrutators».

î -, Die Stimmenzählung geschieht durch die Scrutât»»
ren. Jeder Ratd hat zwep derselben, die er allemal für 14
Tage, durch relative Stimmenmehrheit erwählt.

2. Die Scrulatoren untersuchen mit dem Präsidenten die
Stimmzettel bei dein geheimen Mehr, und geben die darauf
stehenden Namen dem Bureau ein: sie untersuchen auch das
Mehr nach beendigter namentlicher Anfrage.

Dreizehnter Abschnitt.
Commissionen.

K. ». Die Räthe können jeden Gegenstand durch eine d«a
zu niedergestzte Commission untersuchen lassen. >

». Keine Commission soll weniger als drei, aber auch nicht
mehr als fünf Mirglieder haben ; es sey daß der Rath die Sa->
che wichtig genug finde, um durch einen besonderen Beschluß
eine grössere An ahl dazu zu verordnen.

z. Jede Commission kaun zu ihren Berathschlazungen nicht
blos andere Mitglieder ziiziehn, sondern auch Männer, die nicht
in den gesetzgebenden Räthen sind, über den ihnen zur Unter-
suchung vorgelegten Gegenstand berathe».

4. Diese letztern sollen für ihre eingereichten Arbeite» be-
lohnt werden.

5. Jede ComnMon ist berechtigt, von dem Rathe eine
Einladung au das Direktorium zu verlangen, daß es die nöthi-
gen Berichte, über den ihr zugewiesenen Gegenstand verschaffe.

6. Die Commissionen sollen durch die relative Stimmeil-
Mehrheit ernennt werden.

7- Die Ernennung der Commission ist folgende: der Ver-
sammlüngswäreer trägt ein Verzeichniß aller Mitglieder des
Raths bei den in der Versammlung gegenwärtigen Repräsen-
tanten herum; jeder derselben bezeichnet mit einem Strich
so viele Namen, als Glieder in eine Commission gewählt wer-
den soll. Einer der Scrutatoren verrichtet nachher die Jäh-
lunz. Diese Ernennungen sollen den Fortgang der Geschäfts
nicht unterbrechen

8. Der welcher die meisten Stimmen zu einer Commission
erhalten, ist Präsident derselben; haben mehrere gleiche Iahl,
so ist es der ällejke an Jahren-

y. Das Bureau soll jeder CommWon in der Person ihres
Präsidenten, die ihr von dem Rathe übertragene Aufgabe,
Ichristlich anzeigen.

Vierzehnter Abschnitt.
Rapporte, oder Berichte.

§. ». Die Commissionen sollen die Berichte über ihren
erhaltenen Auftrag schriftlich erstatten.

2- Der Berichterstatter soll zu Verlesung des Rapports
die Tribüne besteigen.

z. Der Bericht soll vor allem aus, den Gegenstand des
Auftrages bestimmen.

4. Er soll ferners so viel möglich eine Untersuchung der
Ausgabe nach allen ihren, den Gesctzoorschlag bestimmenden
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Verhältnissen, die Entwicklung der eintretenden Gründe des
zu entwerfenden Gesetzes, Prüfung und die der dagegen vor-
f '.nmenden wichtigern Einwürfe und entgegengesetzten M ei-
«ungen enthalten.

x. Er soll aus diesen Vordersätzen ein bestimmtes Princip
festsetzen.

6. Jeder Rapport soll ans diesem Prinzip abgeleitet, ent-
weder die Tagesordnung oder die Vertagung anrathên; oder
«ber «inen bestimmten ausgearbeiteten Gesetzvorschlag enthalten.

7. Der Gesetzvorschlag kann nur das Resultat einer Mei-
mang, nicht aber die Resultate entgegengesetzter Meinungen
darstellen

8. Jeder Gesetzvorschlag soll in so viel besondere mit Zah-
len bezeichnete Satze abgetheilt werden, als er Dispositive enthalt.

9. Jedes Dispositiv soll einen einzelnen gebietenden Satz
darstellen.

10. Wenn die Mitglieder einer Commission sich über das
Princip eines Gesetzes oder seine Resultate in ihren Meinungen
theilen, so entscheidet die Mehrheit unter ihnen, welcher Ge-
setzvvrschlag in ihrem Namen eingereicht werden soll.

11. Der Minorität ist, so wie jedem Mitglied gestattet,
einen von dem Bericht der Commission abweichenden, mit
Gründen unterstützte» Gesetzvorschlag einzureichen, wenn der
Rapport der Commission behandelt wird.

IZ. In diesem Falle entscheidet die Versammlung nach
Anhörung des Rapports, und der verschiedenen Gesetzvorschlage,
welchem unter ihnen sie den Vorzug in der Behandlung ge-
den will.

iz. Jeder Commission soll zu Erstattung ihres Berichts
eine, dem Umfange und der Wichtigkeit der Arbeit angcmes-
sene Zeit bestimmt werden.

14. Der Präsident setzt den Gegenstand derselben auf die
Tagesordnung.

Wenn die einer Commisiion vergönnte Zeit zu Bear-
beitung ihrer Aufgabe nicht hinreicht, so soll ihr cer Rath die
nöthige Verlängerung gestatten Sie soll sich sechs Tage vor
der ans der Tagesordnung bestimmten Berichtserstattung dafür
»neiden.

>6 Alle Gesetzvorfthlage sollen sechs Tage, ehe sie nach
der Tagesordnung in Behandlung kommen, in beiden Rathen
zur Einsicht der Mitglieder auf das Bureau des Versamm-
lungssaal gelegt werden-

-7. Wahrend dieser Zeit soll der Gesetzvorschlag in zwei
petsschiedenen Sitzungen verlesen werden.

ig. Von diesen beiden Verordnungen sind die Fälle der
llrgenz ausgenommen.

is. Die Räthe können den Druck und die Austbeiinng
der wichtigern Gescftvorschlage und Rapporte nach der Berichts-
erstatlung und Behandlung anbefehlen.

20. In diesem Falle muß die endliche Berathschiagung
«ud der Beschluß aus einen andern Tag ausgesetzt werden-

-1. Die Rapporte sollen in dem nehmlichen Format abge-
druckt werden, wie das offizielle Tageblatt.

Fünfzehnter Abschnitt.
Beschlüsse oder Resolutionen,

z. 1. Die Gesetzvorschlage welche von dem grossen Rathe
eenehmiget werden, beissen Beschlüsse.

§ 2. tteder Beschluß soll den Gesetzvorschlag bereits in
der Form eines von hon gesetzgebenden Räthen genehmigten
Gesetzes enthalten.

z. z. Der grosse Rath kann dem Eingange des Beschluss
ses eme Entwicklung der dem Gesetzvorschiag unterliegenden!
Gründe bedrücken.

î

K. 4- Jeder an den Senat zu versendende Beschluß muß
auf eigens dazu mit den AnsangSfsrmeln gedruktes Papier aus-

gefertigt werden.
k. 5. Jeder Beschluß soll am Ende desselben das Datum

der beiden Sitzungen enthalten, an welchen des Gesetzvorschla-
ges verlese» worden ist

§. 6. Hievon sind die Gesetzvorschlage ausgenommen, über
welche die Urgenz beschlossen wird.

s. 7. Der Beschluß der Urgenz oder Dringlichkeit soll dem
Beschlusse des Gesetzvorschlags unmittelbar vorgesetzt, und die
eintretenden Gründe derselben kurz angezeigt werden.

s. 8- Jedem Beschluß soll seiners das Datum der Si-
tzmig angehängt werden, in welcher er angenommen worden ist.

L- ?- Jeder Beschluß soll mit deu Unterschriften des Prä-
sidenten und beider Sekretärs versehen sevn; und neben die-
sen Unterschriften mit dc.uSicgel des grossen Rath bedruckt werden«

§. 10. Jeder Beschluß soll in beiden Sprachen ausgeftrti-
get werden.

z, li. Jeder Beschluß soll von dem Präsidenten, dem
Staalsbolen übergeben werden, der ihn sodann ungesäumt
dem Präsidenten des Senats abgiebt.

5 12. Jeder Beschluß der im geheimen Counnite genom-
mess ist, soll dem Sraatsöoten versiegelt zugestellt werden.

f iz Kein Beschluß k im von dem Senat oder dem
Präsidenten desselben ohne Annahme oder Verwerssung wieder
zurückgegeben werden.

§. 14. Der Senat kann keinen ihm zugesendete» Bs-
schluß des grossen Raths auf unbestimmte Zeit vertagen.

S e ch s z e h n ter Abschnitt.
Verordnungen oder Gesetze.

§. i. Jeder dem Senat unter der obigen Form vorgelegte
und von demselben genehmigte Beschluß heißt: Verordnung,
oder Gesetz

-. Der Senat drückt die Genehmignng eines Gesetzvor-
schlags in seinem Protokoll und in der Antwori an den grossen

Rath durch die Forme! aus: Der Senat genehmiget den Be-
schluß des grossen Raths vom über

z. Der Senat erklart die Verwerssung eines Gesetzvvr-
schlags in seinem Protokoll, und in der Anlwort an den gross

sen Naih durch die Formel: Der Senat kaun den Beschluß des

grossen Raths vom über nicht »»nehmen.
4- Der Senat soll der Verwerffnngsakre die Gründe nicht

beifügen, warum er den Beschluß nlchr genehmiget.
5. Der Senat kann einen Beschluß Nicht annehme»,

bei ìesscn Abfassung wieder die im 5

und vorgeschrieben Formen verstoße«
worden ist.

«. In diesem Fall erklärt er die Verweigerung der Aimah-
me dnrch die Formel: Das Gesetz erklärt den Beschluß des g»os-

sen Raths vom üver als mchtig.
7. Wenn der Senat einen Beschluß blos wegen fehler-

haster Redaktion nicht annimmt, so soll die Verwersimgsakte
so lauten: Der Senat kann den Beschluß vom
über wegen fehlerhafter Redaktion nicht in Bera-
thnug ziehen-

8- Wenn der grosse Rath die urgenz eines Gegenstands
beschlossen hat, so muß der Senat vor allem ans den Be-
schluß der Urge»; behandeln, und vorerst die llrgenzukte ge-

nehmigen oder verwerfen.
9. Wenn der Senat den einem Gesetzvorschiag voransge-

schickten Beschluß der Urgenz verww sen hat, so kann er übe»

den Gesetzvorschiag selbst nicht deliberiren.

(Die Fortsetzung in der Beilage No. n.)
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Beilage zum schweizerischen Republikaner.

Entwurf eines Reglements für die beiden Räthe der

«inen- und unthcilbarcn helvetischen Republik.
(Fortsetzung.)

5. 10. Die GenehmigungS - oder VerwersiwgS - Akte, soll
von dem Präsidenten des sénats dem Staatsboten desselben,
immer in den ersten darauf folgenden -4 Stunden versiegelt
zu Handen des Präsidenten des grossen Raths übergeben wer-

^

den, welcher letztere diese Akten immer in der ersten Sitzung -

durch die Sekretärs ablesen soll.

ri. Kein von dem Senat verworfener Beschluß kann dem-
selben vor Auslauf einer Frist von sechs Monaten unter der
uemlichen Form wieder zur Genehmigung vorgelegt werden.

r-. Hingegen kann dieses allemal geschehen, wenn der
verworfene Gesetzvorschlag im Ganzen oder in seinen einzelnen
Theilen verändert ist.

rg. Der Senat soll jeden il»n von dem grossen Rath
vorgelegten Gesetzvorscklsa, entweder ganz genehmige», oder
ganz verwerfe». Er kann Theile desselben annehmen, oder per-
werfen.

-g. Wenn der Senat einen Beschluß genehmiget hat,
so soll die Genehmigung, unten in dem empfangenen Origi-
nal-Beschlusse, gleich nach dem Siegel und der lleberschrist
des Sekretärs des grossen Raths, mit folgenden Worten ein-
geschrieben werden: „ Der Senat der einen und untheilbaren

„ Republik Helvetien hat den hievor enthaltenen Beschluß des
„grossen Raths in Erwägung gezogen uns genehmiget-.,

15. Diesem Genehmigungsakten instsseu die Data der er-
sten und zweite» Verlesung im Senate, und dasjenige der
Genehmigung hinten angehängt werden.

is. Der Präsident des Senats und die beiden Sekretärs
sollen den GenehniignngSakt unterschreiben.

17. Das Siegel des Senats muß nebe» den Unterschriften
heigedrnckt werden.

>g Durch diese Formalitäten erhält die Ausfertigung des
Beschlusses die Authemizität einer Gesetzurkunde-

>?- Diese Gesetzurkunde soll immer in den ersten -4 Stun-
den nach der Genehmigung des Beschlusses, von dem Präsi-
dent des Senats, durch den StaatSbolen, dem Präsident des
vollziehenden Direktoriums zugesandt werden.

20. Wenn dem Beschluß eine Urgcnzakte vorausgesetzt ist,
so muß diese Uebcrscndimg an das Direktorium auf der Srel-
le, nach der Genehmigung geschehen.

21. Die Gesetze, oder Akte des gesetzgebende» Körvers
welche nicht unter Beobachtung derjenigen Formen abgefaßt
sind, die die Z. und vorschreiben
können von dem VollziehungSdirekrorium nicht bekannt ge-
macht werden.

12. Von den Vorschriften der §.
und sind die Gesetze ausgenommtn, bei welchen

die dringende NothwendigkeitS-oder Ucgenzakre durch den Se-
nat genehmiget worden ist.

Siebenzehnter Abschnitt.
Polizei-Gesetz für die Mitglieder der beiden

Räth e.

Z. 1. Der Präsident hat das Recht ein Mitglied zur
Ordnung zu rufen, das gegen die Ordnung sehll.

Jeder der beiden Räthe die in seiner Versammlung began-
genen Vergehen seiner Mitglieder die nicht unrcr die Versrd-
»lang des j. 51 Tit' S der Constitution fallet».

Die Strafen, die jeder Rath über seine Mitglieder
verhängen kann, bestehen nach MaaSgabe des Vergehens.

1. In einem Verweise ohne Meldung im Protokoll.
-. 5» einem Verweise mit Meldung im Protokoll,
z. In den, Hausarrest von » bis 14 Tagen.
4. In Gefängmßstrase von - biS 14 Tagen-

4. Diese leurer» beiden Strafen sind allemal mit Meldung
im Protokoll verbunden.

Im Namen der Kommission,
Kühn.

Folgendes Schreiben erhielt der Präsident des gross

sen Raths vom B. Laharpe:

„ B. Präsident, die Repräsentanten der helvetischen Na-
tion legen mir die Verbindlichkeit auf, ihr als Direktor zu die-
neu. Lieber wäre ick viele Jahre in die Dunkelheit zurückge-
treten und blosser Bürger geblieben,- allein die Umstände so-

dern, daß ich für jeer allen persönlichen Rücksichten entsage.
Ich werde meine Pflicht erfüllen Ich nehme als», und dank--
bar, den ehrenvollen Auftrag, den mir der geseugebende Kör-
per geben will, an. Da ich aber überzeugt bin, daß um ker-
uercu Mißverständnissen mit der Regierung der grossen Na-
tion vorzubauen, nur solche Bürger angestellt werden müssen
auf deren Grundsätze sie Vertrauen setze» könne, so habe ich
sie vorher befragen zu müssen geglaubt, und ich erwarte nur
ihre Antwort, »in die mcinige ans eine offizielle Weise dem
gesetzgebenden Körper zukommen zu lassen. Das Vater-
lanv darf kein zweitesmal in der Person ei-
ncs seiner Oberhäupter verwundet werden.
Eine Absetzung kann denjenigen, den sie
trift, ehren, kann sogar seinem Stolze
schmeicheln; aber sie würde unser politisches
Daseyn vernicht en, und iiiis nnwid erb ring-
lich herabwürdige». Wen» also, B. Präsident, die
fränkische Regierung bezeugt, daß ihr meine Person nicht an-
steht, (was ich indessen nicht permulhe,) so bin ich entschloß
sen die Ehre, die man mir «weißt, anSzuschlagen.- nicht aus
irgend einer Furcht, nickt aus Kleinmuth, sondern weil zwei
Nationen die berufen sind ewig vereinigt zu sevn, alles ver-
meiden müssen, was von diesem grossen Ziele entfernen kann.
Hat die fränkische Regierung nichts einzuwenden, so bin ich
entschlossen, und reise unverzüglich ab, um mich an meinen
Posten zu begeben. Wahrscheinlich werde ich Ihnen. B. Prä.
siöent, erst übermorgen meine Antwort ans das ehrenvolle
Schreiben, das der gesetzgebende Körper mir zukommen zn
lassen die Güte gehabt, zusenden können; unterdessen aber
wünschte ich, daß seine Mitglieder einzelnweise mit meinem
Entschluß bekannt wären, und ich beschäftige mich Mit Ein-
richtung meiner Angelegenheiten, um zur Abreise bereit zu
seyn. — Meine einzige Besorgnis in diesem Augenblick ist,
durch meine Fähigkeit der guten Meinung nickt z» entsprechen,
die man von mir gehabt hat ; wenigstens aber welde ich mein
Möglichstes thu», um sie zu rech!fertigeil. Möge die helvelk-
sche Republic? Bestand gewinnen I Möge Eintracht ihre Kin-
der von neuem zusammen verbinden l Möge das Vaterland
Allen theuer werden! Möge Helvetien auswerths geehrt, und
im Innern glücklich sevn! Mögen HelvetienS Einwohner sters
redlich, einfach, sittlich, kraftvoll und tapfer seyn! Das sind
meine Wünsche, und ich glaube, daß es möglich seyn wird,
sie zum Theil zu perwürilichcn, indem wir uns alle g» ein-



Mer drücken, indem ivlr dem entsittlichten Europa
den Anblick eines Volkes darbieten, das an Vervollkommnung
aller Zweige der Gesellschaftlichen Civilisation arbeitet.

Gruß und Hochachtung.
Paris 19. Messidor, Vl.

Rom den 5ten Messsdor im 6ten Jahr der
republikanischen Zeitrechnung.

Das römische Consulat, an das helvetische

Vollziehungs - Direktorium.

Bürger Direktoren!
Aaum hatte das romische Consulat, die Einverleibung

Helvetiens in das System der neuern Republiken vernommen,
als es sich beeilte demselben über sein neues Loos patriotisch
und brüderlich Glück zu wünschen.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten der römi-
schen Republik, schrieb unterm -? Froreal, an den der hel-
vetischcn und die gänzliche Unordnung, die das Einrücken der

fränkischen Armee verursachte, verhinderte allein, daß der

Brief nicht in eure Hände gelangte.
Beiliegend findet ihr eine Abschrift desselben. Wir sind

nicht im Stande, die Freude auszudrücken, welche die Nach-

kommen der Catone und Fabrizier erfüllt, sich mit den Ab-
kömmlingen der Telle und Stauffacher zu verbrüdern! Welcher
Despot wird nun tollkühn genug seyn um sich gegen die allge-

meine Umschaffuug zu verschwören; da die kriegerischen und

zugleich kultivirtesren Volker unter der Fahne der politischen

Gleichheit vereint; die nunmehr die Grundlage aller Verträge
unter Gesellschaften und Individuen geworden ist. Im Ge-

aentheil sehen wir die Inseln, wie die festen Länder, die

Thore ihrer Städte den stolzen Söhnen der grossen Nation
offnen, und diese, sie in den Besitz der Vortheile der Freiheit
setzen; deren Mittheilung an alle unterdrückten Völker ihr

à^Sâe ein ehrgeitziges Geschlecht, dessen Joch eure Ahnen

durch ihren Muth abgeworfen, noch eiuen neidischen Blick
auf ein Land werfen, dessen Oberhaupt sich noch König davon

detittelt, oder sollte wieder ein Albert in euere Gebürge einen
Geßl'er senden wollen? Helvetler, Römer, Patrioten aller Län-

der, alle wurden dem durch den Desotlsmus verblendeten Pha-

lang entgegen eilen, und ein Veto der Unmöglichkeit der Wie-
dereinführuug der Knechtschaft auf dem sreigewordenen Bodeu

«ntgegen^setzen.^s den Tirannen noch für Hoffnung übrig
bleiben? Wenn sie die erste Republik Europeus sich selbst um-
schassen, und ihre physischen und politischen Kräfte mit denen

einer Nation vereinigen sehen, die das Lvvsungszeichen zur
Freiheit gegeben, und ihre neue Laufbahn, durch Handlungen

der Weisheit, die die allgemeine Bewunderung verdienen, er-

ê^Nichts wird den wiedergebohrnen Völkern und ihren Re-

aiernngen begegnen könne», woran nicht alle Glieder des um

»heilbaren Vereins des grossen Bundes, wovon ihr uns redet,
gleichen Aurheil nehmen.

^ ^sinnier werden unsre Herzen leicht den Raum zurück le-

aen der uns trennt- Ein fleißiger Briefwechsel wird ihn ab-

kürzen, und Gesandte werden die Organe der gegenseitigen

Dlmste sey», die beide Nationen sich zu leisten wünjcheu.
'Möchte die Philosophie ihre Fortschritte beschleunigen,

und bald den Augenblick herbeiführen, wo der blühende Acker-

bau, der freigewordeue Handel, der aufgemunterte Fleiß, die

»erpylikommende Künste und Wissenschaften der Menschen,

die Früchte bee Ausbildung kn Ueberfluß, Freiheit uud Elüch
werden genüge» lagen.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des Consulats

Unterschrieben Pannazi.
Vassal, General-Sekretär.

Ein Wort an die gesetzgebenden Räthe
HelvetienS.

G« setzgeber!
Die ersten Grundsätze deS Rechts sind i» eueren Vers

Handlungen zur Entschädigung der Patrioten verlest, und das
Vaterland wird durch die Ausführung euerer dießfälligen Ent-
schliche in Gefahr gesetzt.

Kein Gesetzgeber hat jemahl das Recht, weder einem Klä«
ger Einfluß auf Gesetze, nach welchen er seinen Wider-
sächer gerichtet wissen will, — zu gestatten —uoch für
einen Individuals,!! Präliminar - Verordnungen zu
machen, die den künftigen Richter hindern, dem Beklagten
jede Rechtswohlthat angedeye» zu lassen, die er gegen den

Kläger nöthig haben möchte.
Gesetzgeber! Die Frage: „Sind die alten schweitzeri-

schen Obrigkeiten schuldig für die Folgen ihrer richterlichen ltr-
theile gegen die Patrioten mit ihrem Vermögen zu hafte»?"
Diese Frage ist an sich selbst eine Folge eines wirklich ob-

schwebenden Rechtsstreits zwischen einer Parrhei und einer Ge-

genparrhei; es ist üver sie, wie sie gestellt ist, kein Gesetz

möglich, und keines rechtmäßig.
Ihre Bejahung enticheivcr einen bestehenden Rechts-

fall zu Gunsten des Klägers, und ihre Verneinung zu G-m-

sten des Beklagten, ohne den Fall, daß die Obrigkeiten
für die Folgen ungerechter Urtheile verantwortlich, oder daß

ue dafür nicht verantwortlich seyen, allgemein und für dit
Zukunft zu best i m m c n.

Nach diesem Gesichtspunkt, Gesetzgeber! erschienen euere

dießfällige Eutsch.üsse als eine richterliche Vernrtheilung, einer

Parthey ohne Anhörung der Gegenparthey, und. Gesetz-

geberl dann uoch eurer eignen Gegenparthey —

Denn die alte Obrigkeit kann bey allem ihre in Unrecht,
und sie konnte sogar bey aller euerer Weisheit und
Tugend in dieser Angelegenheit nicht anders als eure Gl»

genparthey angesehen werden.
Gesetzgeber? Ist dieser Gesichtspunkt unrichtig? und ist

ers, nicht, wie konnte cr euch entschlüpfen, und wie koum

ter ihr, die ihr de» G. uudsatz, „ d aß alleRechtsklageu
»über Sachen, die unter dem alren Regimen
„geschehen sind, näch den bestehenden Gesetze»

„ dieses Regimen beurtheilt und abgethan wer-

» den sollen," allgemein sanktioniert habet, jezo euch hm-

reisten lassen diesen Specials«!! durch eiue mehr richterliche als

gesetzgeorische Verordnung, gegen die bestehenden Gesetze hierin
einseitig zu Gunsten des Klägers zu entscheiden? Wie kc nutet

ihr euch hlnreiffen lassen, Menschen, die persönlich Entiché
gung von der alte» Obrigkeit fordern, den Grundsatz, »da?
„sie diese Entschädigungen ihnen schuldig

„ seyen, " vor euch plaidieren, und diese Leute dann zugleich

als Richter über diesen Gegenstand mit euch abspreche» zu

sen? Wie konntet ihr euch hinreisten lassen, das Recht dicflr
beklagten alten Obrigkeiten dem Spiel der gekränktenLeld.n«
schafren, und de» unreiffen und eralticrten politischen --"einun-

ge» uns Gefühle» ihrer Widersacher in die Hände zu werten.
Ich kann es so wenig begreifen, als es mit der euch aup

getragenen Würde euerer Stellung vereinigen.

'



Ihr habet sogar den Namen Patriot entwürdiget, indem
ihr den wegen politischen Meynungen verfolgten Mann zu ei-
nein Reckt privilegirt, von dessen Mitgenuß ihr jeden andern
braven Mann, der über seine Obrigkeit zu klagen hat, aus-
schließt. Oder, wie ists? Wollet ihr jedem andern Mann,
gegen den die alte Obrigkeit ein Urtheil gefallt, das nach er-
leuchteten Begriffen nicht gereckt ist, gegen sie das gleiche Recht
angedexen lassen? Ihr könnet und wöbet das nicht, aber die
Folgen euerer dießfätiigen Achritte sind uuabsehlick, und können

für das Vaterland entschiedenes Unglück hervorbringen.
Gesetzgeber! ihr erlaubet meinem Herzen jede Aeusserung,

die Pflicht und Vaterlandsliebe von mir fordern; und die Pa«
trioten, die nicht wie die Schwämme bev einer Wetterande-
rnng in einer Nackt erwachsen, werden es mir verzeihen, wenn
ich wider ihre Leidenschaften und wider ihre Irrthümer rede.
Ich bin überzeugt, die edlen unter den vaterländischen Man-
nern, die von den Oligarchen Unrecht gelitten, werden sich in
dieser Angelegenheit über die Schwäche ihrer Parthey erheben,
und zur Wahrheit und zum Recht des Vaterlands stehen, auch
wenn es ihrem Feinde dienet.

Patrioten! wir sind jczt Sieger, aber wahrlich nicht ans
Verdienst der Werken, sonder ans Gnaden. Lasset uns den

Sieg mit Bescheidenyeit brauchen, und gegen die besiegte Oli-
garckie handlen, wie wir wünschten, daß >ie gegen uns gehan-
delt hätte, wenn wir ihrem Irrthum und ihren Ansprüchen
unterlegen wären.

Alle bürgerlichen Bewegungen veranlaßeu »»säglichen Stoff
zur llnsittlichkeir und namenlosem Landsve derben, und bringen
dadurch auch sehr edle und vaterländische Regenten zum voraus
in eine sorgenvolle, mißtrauische, mißmuthige und ängstliche
Stimmung gegen jede Neuerung anbahnende Personen, Mei-
nnngcn und Umstände. — Wenn wir dann noch hinzusetzen,
daß die alten Magistraten allgemein in der Ueberzeugung stan-

den, Pflicht und Eid auf sich zu haben, allem dem, was sie

als landesverderblich ansahen, selber mit dem Schwerdt cm-
gegen zu wirken; und wenn wir dann endlich noch die Hall-
kopftgkeit und Karakterlosigkeit des Zeitalters und die Unbe-

stimmtheit der prcnoncierren Frepheitsansprücke, ferner das

Ungück des zerrütteten Europas, und selber den Personalun-
verstand, die Perftnalfehlcr und die Persvnalschwächen vieler
Demokraten ins Aug fassen, so wird nns dieses alles, wenn
nickt grosse EntschMdigungsgründe für die Oligarchen, doch ge-
wiß grosse Beweggründe an die Hand geben, die Meinung
» sie seyen für die Folgen ihrer öffentlichen Handlungen mir
»ihrem Vermögen responsabel," nicht zum voraus und ohne
Anhörung ihrer Gegengrüude für wahr anzunehmen.

Gesetzgeber! es ist unstreitig, die alten Oligarchen haben
das öffentliche Urtheil mit der größten Sorgsalt geschonet, und
so lang sie immer konnten, und so viel sie immer konnten
vorzüglich diejenigen Demokraten gedruckt und geschädigec, die
die öffentliche Meinung wider sich hatten; und es ist wahrlich
möglich, bey sehr prononcierten demokratischen Gesinnungen
das öffentliche Urtheil mit Recht gegen sich, und Fehler an sich

zu haben, die auch die redlichste MagistratSpersvn irre lenken
und ihr die Grundsätze des Demokratismus in ein abscheuliches
Sicht fetzen können.

Gesetzgeber! die Oligarchen werden euch ganz gewiß sagen:
»Wir glaubten nicht bloß das Rechr, wir glaubten auch die

» öffentliche Meinung für uus zu haben, und also nach dem

» Willen des Volks zu handeln; sie werdn euch sagen, täglich

» und stündlich kamen die ausgezeichnetesten Landeseinwohmr,
» schilderten uns die Demokraten als zügellose, ncuerungssück-

» rize Elende, die das liebe Barerland aus Ehrgcitz und Brod-
» lossgkcit zu verderben und zu verkaufen bereit seyen, und ba-

M te» uus um GvtttsMe« dasselbe vor der Pest ihrer Grund-

> l
»sätze, ihrer Sitten und ihrer Zwecke zu sichern; sie werde«

euch sagen, alles war für uns und alles ivtder die Patrioten;
»wer sie nicht anklagte, der verläumdete sie; die Gemeinde»
» zu Stadt und zu Land standen öffentlich und einhellig zu un--

» fern Grundsätzen und zu unsern Maaßregeln, und erklärte»
»sich eben so öffentlich, eben so laut und eben so einstimmig

„ gegen die Patrioten und ihre Grundsätze. "
Gesetzgeber! Diese jezt angeklagten Obrigkeiten werde» euch

im Angesicht eines ihr Schicksal noch jezt mit Thektriehmung
ins Aug fassenden Volks und im Augesicht des jezt wie noch nie
aus uns ansmerksamen Europas fragen, » mit welchem Recht

» ihr sie einseitig und ausschlüßlich für Handlungen veraut-
» wortlich macheu könnet, zu welchen sie sich

Erstlich: Durch die Lage ihrer gesetzlichen Stellung nach allgsv
meinen Begriffen ohne persönliche Verantwortlichkeit be-
rechtiget glauben konnten; zu denen sie

Zweitens: Durch die bedeutendsten Landeseinwohner aufgemuu»
tert und angereist,

Drittens: Durch öffentliche Volksacten so viel als autorisiert,
und

Viertens: Durch allgemeine Volksmitwirkung und Handbietung
unterstüzt worden seyen?

Sie werden euch ferner antworten: »Unsere einzelne
»Handlungen, gegen die man jezt klagend einkommt, wäre»
» Folgen des Streits eines getheilten grossen Jntresses, i»
» dessen Beurtheilung sich auf unserer Seite freylich auch

» Selbstsucht, Irrthum und Leidenschaft einmischte; aber die

» Theilhaber unsers Streits und seiner Leidenschaften koncen«

» tricrten sich gar nicht in die vier Wände unserer Rathstuben;
» sie werden euch sage», wir hätten mit unseren bloßen Rath-
„ stnbengewalt gegen die von uns mißkaimten Demokratea
» nichts vermöge», wenn die geistlichen und weltlichen Borge--

» setzten im Land es nicht mit uns gehalten, und auf die nie«

» derträchtigste Art, durch die feindseligsten Handlungen gegen

» die Patrioten, unsre Gunst und Gnade gesucht, und noch daS

» ganze Volk gegen sie in unser Intresse gezogen hätten. "
»Sie werden euch fragen, soll jezt die ganze Masse des

» oligarchischen Jntresses, der oligarchischen Intrigcu und des

» oligarchischen Unrechts .ingestraft niederträchtig und verrathe-

„ risch gegen das Volk gehandelt haben, und wir allein mit
»unserem Vermögen für Handlungen haften, die, sobald
„sie als persönlich verantwortliche Fehler a»-
»gesehen werden, vor allen Rechten die Mitverhaftung
»aller unsrer Mitschuldigen erheischen?"

Gesetzgeber! die Schadenersetzung der beschädigten Patrio«
ten, so wie sie von euch eingelenkt worden, kann, ohne euch
vor Europa zu entwürdigen, ohne dem Vaterland Unglück UN»

Verachtung zuzuziehen, sie kann sogar, ohne die drohendste
Gefahr für Freyheit nicht statt haben. Auch ist diese Entsckä-
digung nichts weniger als allgemein dringend.

Gesetzgeber! viele von den Mensche», die von der alte»
Obrigkeit wegen politischen Meynungen hart behandelt worden,
hat das Vaterland schon entschädiget, indem es sie zu Stelle»
berufen, die ihnen an Ehr und Einkommen, mit Kapital Zins
und Marktzins wieder erstatten, was ihnen die Oligarchen a»
Chr und Gut genommen haben und haben nehmen können.
Diese sollten jetzt im Gefühl der Würde zu der sie erhoben
worden, und im Genuß der Vortheile, die sie sich verschaffe»
können, ihr altes Leiden um so mehr vergessen. da das' Va-
tcrlaud in seiner neuen Stunde in Ertheikung dieser Stelle»
gewiß mehr Rücksicht ans die Entschädigung ihrer Leide», als
auf vorzügliche Tüchtigkeit zu ihren Stellen gesehen und sehe»
können. Es verstand dieses letzte in dieser Stunde noch gar
nicht, sondern deckte hie md da das Gefühl der Uurüchttgreir



<

Mit gutmüthiger Liebe, und auch die Einsichtsvollen, die den
Irrthum sahen. sprachen schonend zu Gunsten jedes leidenden
und verfolgten Patrioten.

Aber die Nation, die so gutmüthig und schonend zu ihren
Gunsten handelte, erwartet jetzt auch Cdelmuth und Schonung
von ihnen; und das eben so sehr mit Recht, als mit hohem,
einfachem und ernstem Gefühl. Diese edle und großmüthige
Nation wird erstaunen, und es wird ihr lebhaftes Gefühl sehr
stark empören,» wenn es dahin kommen sollte, daß selber Re-
Kierungsglieder, die ihren guten Namen und ihren ganzen
Einfluß aufs Spiel gesetzt haben, um das Unglück, das den
Patrioten drohte, zu verhüten und zu mildern, jetzt von eben
diesen Patrioten rechtlich verfolgt und um Hab und Gut ge-
bracht werden sollten, weil sie dieses Unglück nicht ganz verhü-
te», und nicht mehr mildern konnten.

Es wird ihr Gefühl in einem hohen Grad empören, wenn
es dahin kommen sollte, daß Regierungsglieder, denen es ei-
pige Patrioten allein zu danken haben, daß sie nicht durch die
Hand des Henkers sterben mußten, jetzt von diesen und ihren
mirgestrasten ^ an den Vettelstab gebracht werden sollten, weil
es ihnen nicht gelungen, ihnen mehr als das Leben zu rette».

Gesetzgeber! dahin dürstet, dahin sollet ihr es nicht kom-
men lassen, ihr dürftet allerdings die alten Rathe für ihre öf-
fêuîljchên Handlungen zu Rede stellen, ihr dürst sie dafür ver-
urtheilen lassen, aber ihr dürft sie dem Egoismus und der Er-
bitterung derer, die durch sie Unrecht gelitten zu haben glau-
den, nicht preis geben.

Ihr könnet sie als ein gesetzmassig konstituirtes, und ge-
fetzmässig über alle Privatverautivvrtlichkeit erhabenes Korps,
gegen kein Individuum persönlich verantwortlich erklären. Ge-
gen das, was sie als Korps erkannt, kann mir eine vffent-
liehe Staatsauklage, aber ganz und gar nicht eine Partikular-
und Civilklage statt finden.

Richtet eure alte Räthe mit dem Schwerdt hin, wenn sie

es verdient haben; aber löset den Geist unserer alten Recht-
lichkeit nicht auf, und gebet den Personalschwachheiten und den

Personalempfindlichkeiten ihrer jetzt öffentlich auftretenden Ge-

genparthei keinen Spielraum gegen sie und gegen ihr Recht,
«nd setzet das Vaterland nicht durch eine Handluugsweise in
Gefahr, die, wenn sie ausgeführt würde in Europa, nur mit
Mühe, eine ihres Gleichen finden könnte.

Gesetzgeber! das Vaterland hat die Grundsätze unserer
regierenden Familien mißbilliget, es hat sie ihrer genossenen

Vorzüge beraubt, und die Quellen ihrer Macht und ihres
Einflusses zertrümmert; aber, indem es den Irrthum ihrer
Grundsätze bedauerte, hat es keinen Augenblick aufgehört, das

Gute an ihnen zu schätzen, das sie wirklich hatten, und die

Dienste, die sie dem Vaterland wirklich erwiesen, so weit
jn dem dankbaren Angedenken zu erhalten, daß es die be-

stimmten Befehle eines fremden Einflusses erfoderte, um zu

verhüten, daß diese Familien sich nicht auch jetzo noch durch

die freye Wahl des Volks im Besitz der ersten Stel-
Zen des Staats so viel als ausschließlich erhalten haben.

Und nun Gesetzgeber! könnet ihr bei dieser entschiedenen

Stimmung des Volks, dessen Stellverkretter ihrsept, zugeben,

daß Individuen dem Staat sie ganze Masse dieser Familien
durch wesentlich unrechtsförmftche Schritte gänzlich zn Grund

dichten; kennet ihr. unrer diesen Umstanden ihrer klagenden

Gêkênparthei, eine offenbare revolutionäre Sratsaktion gegen

sie bewill'geu. ohne euch für die Gefahr, einer durch dieselbe

dem Vaterland zustosseudeu kontrerevoîuiioàn Reaktion ver-

àncwortilch zu machen
Man antworte mir ja nicht, es hak mit einer Cvntrere-

volution keine Gesadr, - es ist mir, wenn ich dieses Wort
höre, wie wenn ich hörte, es habe mit den gespanntesten

Leidenschaften der menschliche» Natur keine Gefahr.

Gesetzgeber! bedenket, daß die alten Obrigkeiten Mcn-
sehen find, und nehmet euch von der Gemüthsstimmmig »nd
Handlungsweise ihrer sie auklagenden Gegenparlhei, das re-
dende Beispiel, wozu sm> die menschliche Natur, wen» sie
von den Leidenschaften der Macht auf das
auz!erste getrieben wird, endlich gegen dieselbe be-
richtiger glaubt.

Ich mache euch, Gesetzgeber! auf die Ruhe aufmerksam,
mit der die beklagte» Oiigarchcn diesem äussersten, das auf
sis wartet, allgemein entgegen sehen, und frage euch, muß
diese Ruhe unter diesen Umstände» den, Freund der Freiheit
und der Verfassung nichr fürchterlich seyn.

Gewiß ist, W.IM ein Feind des Vaterlands bei der Lage
der Umständen, und bei der Lage der Gemüthsscimmung wie
sie jetzt allgemein ist, das äusserst? vorschlagen wollte, um
das schweizerische Volk zu einem eklatanten Schritt zu Gunsten
der alten Regierungen zu bringen, so könne er sicher nichts
Zweckmässigeres vorschlagen, als die regierenden Familien all-
gemein zn Gunsten der Entschädigung suchenden Patrioten, dem
Bettelstab nahe zn bringen.

Geseßgeber! wenn es möglich wäre fie gegen den Wil-
len der grofe» Nation wieder auf den Thron zu

bringen, so brauchte es diese Maasregel nur halb.
Vaterland! muß ich noch mehr sagen, muß ich dem Ge-

fühl nock tiefer erschüttern um dich zur Gerechtigkeit, zit einer
weisen Sorgfalt, für deine innere Einigkeit zu bewegen? oder

meinst du, Vaterland! deine Unabhängigkeit, ohne innere Ei-
nigkeit behaupten zu können? oder denkst du dir eine Freiheit,
in der du nichr nörhig hast einig und uuabhängend zu seyn?

tonntest du so weit versunken sepu, dich darum .step zu glau«

den, weil jetzt einige regierungsfähige Menschen zum Still-
schweigen gebracht sind, und hingegen einige zur Regierung
unfähige ihre Meinungen zu Zeiten so gar gedruckt finden?
könntest du so weit versunken seyn, es für Freiheit anzusehen,
daß die Schloßvortheile an Ehr und Gut, an denen ehmals

nur Herren Antheil nehmen konnten, nun auch mit Landleu-
ten getheilt werden müssen?

Vaterland! konntest du in deinen Begriffen von Freiheit
so weit verirren, und vergessen, daß unsere Selbsterhalluug
als Volk, wesentlich auf die Erhaltimg der individual Kräften
aller, seiner Theile, das ist, aller Staatsglieder besteht? Va-

terlaiid! Kannst du den Umfang und den Zusammenhang die-

eilKräfte vergessen? Bring die ehmaligen SrandcSglieder all-

gemein ihrem Ruin nahe, und fülle dann die Lücke der Sitst
iichkeit, der Kunstbildung, der reinern Gefühle, der häusli-
chen Lebensweisheit, der wohlthätigen Gesinnungen, und vor-

züglich der Mcnschenkcntttniß, der Staatskemitniß und der

grossen Berufs - und Regierungsserligkeitcn aus die dadurch

im Land entspringen müssen; und Vaterland! wenn du dieß

alles für nichts achten, wenn du das Gute deiner Oligarchen,
als dir nichr gut, und deiner nicht werth wegwerfen willst, st

fülle dann nur die Brcdlücke aus, die aus dem gestörten Zu-

sammenhang dieser Familien mit dem allgemeinen Wohlstand
des Lands entspringen muß.

Irre dich nicht Vaterland? — wenn man einst in den

ersten Städten Helvetiens nicht mehr angenehm wohnen wird,
wenn die Reichen Häuser in grosser Anzahl einen ruhig«»

kränkimgslvftn Aufenthalt ausser deinem Sehoos suchen, «ns

die Mittleren durch die Verwirrung und Erniedrigung
ihrer Städte das Zutrauen des Auslands perlvhren haben wer-

den; dann Vaterland! und wie nahe kann dieser Zeittunn
seyn, dann wird der brodlose Handwerker, der arbeüsw!«

Taglöhner, uud der in seinem Wohlstand immer mehr zurm-

gekommene Bauer, Gefühle in seinem Busen nähren, deren

Gemählde ich jetzt nicht aufstellen mag.
(Die Fortsetzung im »östeu Stück des schweiz.Republikaners.)
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